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Rundschreiben InnDS I Nr. 2/2021 

über weitere Anwendung der Gemeinsamen Geschäftsordnung  
für die Berliner Verwaltung, Allgemeiner Teil  

 

Mit Ablauf des 30. November 2021 wird die Gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner 

Verwaltung, Allgemeiner Teil (GGO I) vom 18. Oktober 2021 förmlich außer Kraft treten. 

Der beabsichtigte Neuerlass wird sich voraussichtlich noch bis Mitte 2022 verzögern.  

Von wesentlichen Änderungen der bisherigen Handlungsgrundsätze ist nicht auszugehen, 

sodass auch weiterhin bis zum Neuerlass die bisherigen Regelungen der GGO I als 

Handlungsgrundlage zu beachten sind.  

Im Auftrag 

Oestmann 
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